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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

auch wenn schon das 1. Quartal fast zu Ende ist und Ihr die „Kirchengewerkschaft 
Info“ 1-2021 in der Hand haltet, erlaube ich mir Euch noch einmal die besten 
Wünsche für das laufende Jahr zu übermitteln.

Das Jahr 2020 hat ein spektakuläres Ende gefunden in der Hoffnung, dass es 2021 
besser wird. 

Besser werden kann aber auch bedeuten, dass es einfach nur anders wird. Anders 
ist es ja jetzt immer noch, da wir mit der Pandemie ganzheitlich beschäftigt sind.

Wir wünschen uns für Euch, dass es wieder möglich sein wird, unmaskiert sich 
zu treffen, sich zu erkennen und ein Lächeln zu senden.

Das Kalenderjahr 2021 wird nicht nur mit Wahlen auf den politischen Ebenen der 
Bundesrepublik Deutschland, sondern auch mit vereinzelten aufgeschobenen 
Wahlen, sowohl auf Bundesebene der Kirchengewerkschaft, aber auch in einzelnen 
Landesverbänden notwendig sein.

Auch werden große Veranstaltungen wie z. B. der Ökumenische Kirchentag nicht 
in der geplanten Form stattfinden, so wird sich der Bundesvorstand aktuell mit 
alternativen Formen digital oder in kleinster Runde beschäftigen.

Diese Informationen könnt Ihr alle dann auch auf unserer Homepage, Instagram und 
Facebook sehen.

Auch unsere Schulungen haben wir, soweit wie nötig, von Präsenz auf Online um
gestellt. Auch diese Informationen könnt Ihr über die Internetseite der Kirchenge
werkschaft oder des Saat e. V. entdecken.

Wir hoffen nun, dass das Jahr 2021 einen positiven Verlauf nimmt, so wünschen 
wir seitens des Bundesvorstandes und der Geschäftsstelle allen eine gute, Gott-
behütete, gesunde Zeit. n

__	Hubert Baalmann, Gewerkschaftssekretär/Dipl. Jurist

Wir hoffen nun, dass das Jahr 2021  
einen positiven Verlauf nimmt!
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

das Jahr neigt sich dem Ende, die Co-
rona-Pandemie bleibt, so sind in den 
letzten Tagen in der Rechtsschutzabtei-
lung aufgrund der schnellen Entwick-
lung der Impfungen verschiedenste ar
beitsrechtliche Fragen in der Geschäfts-
stelle der Kirchengewerkschaft aufge-
laufen.

Wir möchten der Einfachheit halber die 
eine oder andere Frage aufwerfen und 
einen Rechtshinweis darauf geben.

Corona-Impfung

Die Kolleginnen und Kollegen in Pflege
einrichtungen, Krankenhäusern, statio
nären Einrichtungen mit Bewohnern 
der hohen Risikogruppe Ü80 und de-
ren Mitarbeitende und Pflegende gehö-
ren in die höchste Priorität bei der in den 
nächsten Tagen beginnenden Corona-
Impfung.

Daraus ergab sich die Frage, ob der 
Betrieb Mitarbeitende zur Corona-
Impfung verpflichten kann?  

Es gibt keine gesetzliche Impfpflicht in 
Deutschland. Aber der Dienstgeber darf 
sehr wohl Konsequenzen ziehen, wenn 
ein Mitarbeitender durch Impfverweige

rung seiner Arbeit dadurch nicht nach-
kommen könnte. 

Hierbei handelt es sich in der Regel um 
eine individuelle Entscheidung, ob ich 
mich als Arbeitnehmer impfen lassen 
will. Besonders in Gesundheitsberufen, 
Pflegeberufen, wo mit Infektionsrisiko-
gruppen gearbeitet wird, kann der Fall 
auftreten, dass der Arbeitgeber dem Ar-
beitnehmer unmissverständlich deut-
lich macht, dass er sich bitte zur Erhal-
tung seiner Arbeitskraft impfen lassen 
möge. Ob diese Impfung vor Ort ist oder 
in Impfzentren, mag dabei noch uninte
ressant sein. Wenn der/die Arbeitneh
mer*in sich, warum auch immer, die-
sem entzieht oder für sich gute persön-
liche Gründe hat, kann in letztendlicher 
Konsequenz der Arbeitgeber daraus sehr 
wohl Konsequenzen ziehen.

Dies könnte in der Konsequenz bedeu-
ten, wer sich bewusst nicht impfen lässt 
und dadurch etwa nicht mehr am Pati-
enten einsetzbar ist, könne im härtes
ten Falle auch den Anspruch auf Bezah-
lung verlieren, da er dann nicht mehr 
für den Dienstgeber einsetzbar ist, also 
seine arbeitsvertraglichen Verpflichtun
gen nicht erfüllt.

Der Arbeitgeber ist gemäß § 23 und § 23 a 
des Infektionsschutzgesetzes verpflich-
tet, insbesondere in Heimen, Kranken-
häusern und anderen Einrichtungen 

ausdrücklich die Weiterverbreitung zu 
vermeiden. Dafür dürfte es notwendig 
und nötig sein, dass der Dienstgeber den 
Impfstatus seines Personals kennt. Im 
Umkehrschluss könnte es bedeuten, 
wenn der Dienstgeber hiervon keine 
Kenntnis hat, ob und welche Mitarbei-
tenden entsprechend geimpft sind und 
oder dann eingesetzt werden, könnte dies 
Schwierigkeiten für die Dienstgeber ge-
ben.

Man muss aber bei der Gesamtbewer-
tung dieses Themas immer von einem 
Einzelfall ausgehen.

So ist zu prüfen, wie groß ist das Risiko, 
wen gefährdet der Kollege, und was wäre 
die geeignete Schutzmaßnahme, z. B. 
Impfen?

Wir können im Moment nicht einschät-
zen, wie viele Kolleginnen und Kollegen 
die in der Pflege oder in anderen system
relevanten Bereichen sind, sich impfen 
lassen wollen und impfen lassen wer-
den.

Mitbestimmungsrechtliche Fragen bei 
Testungen

Aus vielen Einrichtungen, gleich wel-
cher Art, hören wir in den letzten Tagen 
verstärkt, dass Serien-, Reihentestun-
gen auf den Virus durchgeführt werden 
bzw. durchgeführt werden sollen. Durch 
die sogenannten Schnelltestungen sind 
viele Mitarbeitervertretungen verunsi-
chert. 

Nach unserer Einschätzung unterliegt 
die Testung dem Mitbestimmungsrecht 
und der Mitbestimmungspflicht der Mit-
arbeitervertretung gemäß § 40 b: Maß-
nahmen zur Verhütung von Unfällen 
und gesundheitlichen Gefahren.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

3

Newsletter

Newsletter vom 
22.12.2020

>>>
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Newsletter

Seitens der Rechtsschutzabteilung der 
Kirchengewerkschaft sind nach unse-
rer Auffassung folgende Fragestellun-
gen zu überprüfen. Sind die Tester ent-
sprechend geschult, wer testet, wer ist für 
die Testung verantwortlich, gibt es für 
die entsprechenden Kolleginnen und Kol-
legen eine Gefährdungsbeurteilung, sind 
die entsprechenden Räumlichkeiten vor-
handen, und was und wie wird mit den 
Kolleginnen und Kollegen umgegangen, 
die sich nicht testen haben bzw. testen 
lassen wollen.

In der Konsequenz hören wir, dass durch 
die Testung auch eigenes Personal abge
zogen und umversetzt wird, so wird es 
an anderen Stellen eine Arbeitsverdich-
tung geben. Diese Situation der Arbeits
verdichtung muss nach unserer Auffas-
sung zwingend mit der Geschäftsfüh-
rung geklärt werden, inwieweit es hier 
eine Personalumverteilung gibt, so dass 
es keine extreme Arbeitsüberlastung in 
den anderen Bereichen gibt.

Durch Anordnung des Arbeitsgebers, 
eine Testung (Schnelltest) vorzunehmen, 
ist die Zeit nach unserer Auffassung 
auch Arbeitszeit.

Für die Mitarbeitervertretung ist wich-
tig, wenn es einen sogenannten Krisen-
stab oder eine Arbeitsgruppe oder eine 
Ad-hoc-Kommission oder Vergleichba-
res gibt, dass die MAV hier Teil dieser 
Gruppe und damit auch Teil der Belan-
ge um den Arbeits- und Gesundheits-
schutz ist.

Im Grundkern kommt der Mitarbeiter-
vertretung aber ausschließlich eine 
Wächterfunktion zu, so dass sie, die Mit-
arbeitervertretung, das Recht hat, die 
Dokumente, die Beschlüsse, die Um-
setzung und die Ergebnisse einzuse-
hen und zu dokumentieren.

Des Weiteren ist die Überprüfung von 
Dienstvereinbarungen zu Arbeitszeit-
konten oder Arbeitszeitregelungen noch 
von besonderer Bedeutung. In vielen 
kirchlichen, diakonischen und caritati-
ven Einrichtungen gibt es Regelungen 
in Form einer Dienstvereinbarung, die 
nun durch die aktuelle Situation so nicht 
mehr angewendet werden bzw. ange-
wendet werden können. Hier sei noch 
einmal der Hinweis darauf gegeben, dass 
bei kurzfristiger oder auch anders gela-
gerter Veränderung von Dienstplänen 
eine Mitbestimmungspflicht besteht.

Maskenpflicht

Viele Kolleginnen und Kollegen haben 
in der Rechtsschutzabteilung der Kir-
chengewerkschaft angerufen und ge-
fragt, ob die FFP2-Masken vom Arbeit-
geber bereitgestellt, also auch bezahlt 
werden müssen. Nach unserer Auffas-
sung definitiv ja.

Daraus ergab sich dann eine verstärkte 
Anfrage, ob der Arbeitgeber eigentlich 
die Maskenpflicht am Arbeitsplatz an-
ordnen kann oder ob es Ausnahmerege
lungen gibt.

Hierzu hat das Arbeitsgericht Berlin mit 
Urteil vom 15. Oktober 2020, AK: 42 Ka 
13034/20 in ihrer Presseerklärung vom 
18.12.2020 erklärt, dass im Rahmen des 
§ 3 Arbeitsschutzgesetzes die Grund-
pflicht des Arbeitgebers besteht, dem 
Arbeitnehmer am Arbeitsplatz Sicher-
heit und Gesundheit zu garantieren. 
Hieraus leitet das Gericht ab, dass im 
Rahmen der Fürsorgepflicht des Arbeit
gebers gegenüber dem Arbeitnehmer 
eine Maskenpflicht zwingend angeord-
net werden kann. Das Arbeitsgericht 
Berlin ist der Auffassung, dass der Ar-
beitgeber die Pflicht hat, die Beschäftig-
ten, das Publikum, die Klienten vor In-
fektionen zu schützen. 

Ein Gesichtsvisier sei nicht der richtige 
Schutz, sondern es bedarf entsprechend 
der medizinischen und Virologenein-
schätzung des Tragens eines Mund-
Nasenschutzes aus gesundheitlichen 
Gründen. Dieses ist dem Arbeitnehmer 
zumutbar.

––––––––––––––

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

die Rechtsschutzabteilung der Kirchen-
gewerkschaft versucht regelmäßig, ak-
tuelle Informationen und, sofern sie 
dann vorliegen, auch Rechtsprechung 
zu diesem Thema auch an dieser Stelle 
zu veröffentlichen.

Gerne teilen Sie es mit Ihren Kollegin-
nen und Kollegen, teilen es in Ihrem 
Intranet oder sonstigen Arbeitsvertei-
lern.

Wir wünschen Ihnen, dass Sie alle im 
Sinne von Corona negativ bleiben, wir 
stehen für Rückfragen gerne zur Verfü-
gung und verbleiben mit besten Emp-
fehlungen für die Rechtsschutzabtei-
lung der Kirchengewerkschaft

__	Hubert Baalmann, Gewerkschafts­
sekretär/Dipl. Jurist

>>>

In Corona-Zeiten ist die Überprüfung von Dienstvereinbarungen zu Arbeitszeitkonten 
oder Arbeitszeitregelungen noch von besonderer Bedeutung. 



Gewerkschaftsbeitrag  |  Beitrittserklärung

Hiermit trete ich in die Kirchengewerkschaft  
zum ______________________ ein.

Name – Vorname	 geboren am	

Straße – Hausnummer

PLZ – Ort

Telefon privat	 Mobil

E-Mail dienstlich 	 E-Mail privat

Telefon dienstlich		

Ich bin beschäftigt als (Beruf)

bei Arbeitgeber (siehe Arbeitsvertrag)

im Kirchenkreis

Datum – Unterschrift

Ich bin…
		 unter 28  Wochenstunden beschäftigt, nämlich _________  Stunden

		 über 28 Wochenstunden/Vollzeit beschäftigt

		 KAT – Entgeltgruppe_________ 	 		 TVöD – Entgeltgruppe__________

		 KTD – Entgeltgruppe_________ 	 		 AVR – Entgeltgruppe___________

		 ohne Tarifbindung – Entgelt (brutto Monat) ____________________ Euro

		 in Rente        in Pension        z. Zt. arbeitssuchend        in Ausbildung

		 in Elternzeit                 

		 geringfügig beschäftigt                 

    BFD (Bundesfreiwilligendienst) / FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr)

Geworben von: __________________________________________________

Beitrittserklärung

Kombimandat – Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat 
Einzugsermächtigung: Ich ermächtige die Kirchengewerkschaft widerruflich, die von  
mir zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem  
unten angegebenen Konto einzuziehen.
SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Kirchengewerkschaft, Zahlungen von 
meinen Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die von der Kirchengewerkschaft auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinen 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Meine Bankverbindung lautet:
Kontoinhaber

Kreditinstitut

IBAN

BIC

Ort, Datum

Unterschrift

Kirchengewerkschaft  n  Glißmannweg 1  n  22457 Hamburg
Telefon (0 40) 6 51 43 80  n  Fax (0 40) 6 51 11 19
E-Mail: info@kirchengewerkschaft.de  n  www.kirchengewerkschaft.de

Bankverbindung:
IBAN: DE90 5206 0410 0106 4048 63  n  BIC: GENODEF1EK1

Online-Beitrittsantrag: https://kirchengewerkschaft.de/ 
ueber-die-kirchengewerkschaft/beitrittsformular

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

wer Beiträge für die Mitgliedschaft in der Kirchengewerk-
schaft als Interessensvertretung im Jahre 2020 gezahlt hat, 
hat die Möglichkeit, diese Beiträge steuerrechtlich geltend zu 
machen. 
Hierfür bedarf es in der Regel einer Bescheinigung der Kir-
chengewerkschaft.

Einige Finanzämter erkennen den Kontoauszug als Beschei-
nigung an. Benötigen Sie eine Beitragsbescheinigung, lassen 
Sie es uns gerne wissen.

Rufen Sie in der Geschäftsstelle an oder schreiben Sie eine 
Mail an beitrag@kirchengewerkschaft.de, und Sie erhalten 
diese schnellstmöglich zugeschickt. n

__	Hubert Baalmann, Gewerkschaftssekretär/Dipl. Jurist

Gewerkschaftsbeitrag steuerlich absetzbar
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Corona-Sonderleistung

Arbeitsrechtsregelung beschlossen zur Gewährung einer 

Corona-Sonderleistung
Ausgleich für besondere Belastung
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 N achdem noch im Sommer 2020 
die Bereitschaft der Dienstge

berseite für diese Leistung sehr verhal-
ten war, konnte nach der Einleitung 
dieses Sachverhaltes in die Schlichtung 
und einem ausgewogenen Vorschlag 
aus dem Schlichtungsausschuss im De
zember 2020 die Arbeitsrechtsregelung 
zur Gewährung einer Corona-Sonder
leistung beschlossen werden.

Somit erhalten
1.	 Pflegefachkräfte, Pflegehilfskräfte, 

leitende Mitarbeitende in der Pflege, 
Alltagsbegleitende, Betreuungskräf-
te, Assistenzkräfte sowie sonstige Mit
arbeitende in der Pflege und Patien-
tenversorgung und -betreuung

2.	 Auszubildende in der praktischen Aus-
bildung in der direkten Pflege und 
Betreuung von Pflegebedürftigen

3.	 Erzieherinnen oder Erzieher, Fach-
kräfte im heilpädagogischen Dienst 
sowie Mitarbeitende in Wohngruppen 
und anderen Betreuungseinrichtun-
gen 

4.	 Küchenkräfte, Reinigungskräfte oder 
Mitarbeitende in der hauswirtschaft-
lichen Versorgung und Haustechnik

je nach Beanspruchung und Kontakt zu 
vulnerablen Gruppen eine Corona-Son
derleistung, sofern sie keine gemäß dem 

TVöD-Tarifvertrag Corona-Sonderzah-
lung 2020 vom 25. Oktober 2020 erhal-
ten haben. Somit erfasst diese Regelung 
nur die Mitarbeitenden, welche unter 
die AVR badische Fassung (AR-AVR) 
fallen.

Anspruchsberechtigt sind alle, welche 
im Zeitraum vom 1. März bis 31. Okto-
ber 2020 (Bemessungszeitraum) in un-
mittelbar durch Corona betroffenen Ar-
beitsbereichen oder Einrichtungen in 
einer Funktion der oben aufgeführten 
Berufsgruppen tätig waren.

Mitarbeitende, die bereits eine einmali
ge Sonderprämie (Corona-Prämie) nach 
dem zweiten Gesetz zum Schutz der Be-
völkerung bei einer epidemischen Lage 
von nationaler Tragweite vom 19. Mai 
2020 erhalten haben, erhalten
a.	 bezogen auf die Entgeltgruppen 1-7 

eine Corona-Sonderleistung in Hö-
he von Euro 600,00 brutto

b.	 sowie bezogen auf die Entgeltgrup-
pen 8-11 eine Corona-Sonderleistung 
in Höhe von Euro 400,00 brutto.

       
Der Anspruch auf die Corona-Sonder-
prämie wird mit Wirkung Vergütungs-
abrechnung für den Monat Mai 2021 
zur Auszahlung fällig.

Die Corona-Sonderleistung erfolgt an-
sonsten durch Gewährung von fünf Ta
gen Sonderurlaub (zu behandeln nach 
den Vorgaben des Bundesurlaubsgeset-
zes, soweit in dieser Arbeitsrechtsrege-
lung keine abweichende Regelung ge-
troffen wird) bezogen auf die Entgelt-
gruppen 1-7 sowie drei Tagen Sonder-
urlaub bezogen auf die Entgeltgruppen 
8-11, der in den Jahren 2021 bis Ende 
2023 in Anspruch zu nehmen und zu 
gewähren ist.

Mitarbeitende in Teilzeitbeschäftigung 
erhalten die Corona-Sonderleistung 
(Zahlungsbetrag oder Sonderurlaub) 
anteilig ihres Beschäftigungsgrades 
und der Verteilung der Arbeitszeit auf 
die einzelnen Wochentage. n

__	Wolfgang Lenssen, Landesverband  
Baden

Der Text dieser Arbeitsrechtsregelung ist 
hinterlegt unter:
•	 https://www.kirchengewerkschaft- 

baden.de/infothek/ar-corona- 
sonderzahlung-avr.htm

oder 
•	 https://is.gd/38ZOQP
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LARS KOHNEN
RECHTSANWALT

FACHANWALT FÜR ARBEITSRECHT

Bergstraße 26
20095 Hamburg

Tel. 040 / 20 90 52 74
Fax 040 / 21 99 72 62

info@kohnen-krag.de
www.kohnen-krag.de

Zur Person  |  Impressum

Wir sind auf Facebook:
n	 https://www.facebook.com/
	 Kirchengewerkschaft 

Wir sind auf Instagram:
n	 https://www.instagram.com/ 

kirchengewerkschaft 
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Ester Peter, Jahrgang 65, 3 erwachsene Kinder, 1 Enkelkind, im Herzen 
Pfälzerin, und ich lebe seit 33 Jahren in Hamburg. 

Ich bin gelernte Rechtsanwaltsgehilfin und Versicherungsfachfrau sowie 
seit über 15 Jahren in gemeinnütziger Vereinsarbeit tätig.

Ich gehe sehr gerne spazieren und lese viele Bücher.

Die Arbeit in der Kirchengewerkschaft macht mir sehr großen Spaß, und 
ich komme gerne zur Arbeit. n
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Tarifarbeit in der  
Nordkirche
 V iele von euch wundern sich viel-

leicht, bei der Gehaltsabrech-
nung im Oktober mehr Geld auf dem 
Konto zu haben als im Vormonat.

Natürlich ist es schön, denn mehr Geld 
zur Verfügung zu haben ist immer bes-
ser als weniger!

Doch woran liegt es, dass wir mehr 
Geld erhalten?
Die Antwort ist eigentlich ganz einfach:
Wir als Angestellte im ehemaligen Nord
elbien haben einen Tarifvertrag, und 
zwar den Kirchlichen Arbeitnehmerin-
nen Tarifvertrag, auch kurz KAT genannt. 
In diesem Tarifvertrag steht zum Bei-
spiel, wie viel Urlaub wir erhalten, wel-
che Rechte und Pflichten wir haben, wie 
viel Prozent das Sonderentgelt beträgt 
oder welche Entgeltgrundlagen vorlie-
gen, nach denen wir vergütet werden.

Bestandteil des Tarifvertrages sind auch 
die Entgeltordnung und die Entgeltta-
belle. In der Entgelttabelle steht, wie viel 
wir z. B bei einer Eingruppierung K7, 
Stufe 3 mit 39 Wochenstunden verdie-
nen, wie hoch also unser Gehalt ist, das 
wir monatlich ausgezahlt bekommen.

Diese Entgelttabelle erhöht sich natür-
lich nicht von alleine. Denn unser Ar-
beitgeber erhöht unser Gehalt natürlich 
nicht ohne Aufforderung!

Doch, wer fordert den Arbeitgeber da-
zu auf?!
Die Antwort:
Das ist Aufgabe der Gewerkschaften, z. B. 
der Kirchengewerkschaft, indem sie die 
Entgelttabelle fristgerecht beim VKDA 
(Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger in Norddeutschland) 
kündigt.

Danach werden Termine zur Entgeltrun
de vereinbart, und die Entgeltverhand-
lungen beginnen.
Haben sich die Gewerkschaften und der 
VKDA über die Höhe der Anhebung der 
Vergütung und deren Laufzeit geeinigt, 
ist dieses Ergebnis für unseren Arbeitge
ber bindend, da beim VKDA 99,9 % aller 
Kirchengemeinden und Kirchenkreise 
im ehemaligen Nordelbien Mitglied sind.

Das heißt, jede Gehaltserhöhung, die wir 
erhalten, haben die Gewerkschaften aus-
gehandelt.

Nun fragen sich vielleicht einige von 
euch, warum sie mehr Gehalt bekom-
men, obwohl sie nicht Mitglied der Ge
werkschaft sind?!
Das hängt mit unserem Tarifvertrag zu-
sammen, der für alle Mitarbeitenden in 
unserem Kirchenkreis Gültigkeit hat – 
und somit auch die neu verhandelte Ent
gelttabelle.

Schön, werden vielleicht einige von 
euch denken, ich bekomme also mehr 
Geld, aber brauche keinen Mitglieds-
beitrag für die Gewerkschaft zu ent-
richten.
Ja, so kann man denken, doch gehen 
wir davon aus, alle würden so handeln, 
dann haben wir bald keine Gewerkschaf
ten mehr, die sich für unsere Interessen 
einsetzen können.

Was wären die Folgen?!
Entweder es würden keine Gehaltserhö
hungen mehr verhandelt werden, oder 
aber die Gewerkschaften verhandeln 
mit dem Wissen, dass nur ein geringer 
Teil der Mitarbeitenden hinter ihnen 
steht – welche Auswirkungen hat das 
wohl auf ein Verhandlungsergebnis? n

__	Ursula Einsiedler, Vorsitzende  
Landesverband Nord

Viele von euch wundern sich vielleicht, 
bei der Gehaltsabrechnung im Oktober 
mehr Geld auf dem Konto gehabt zu  
haben als im Vormonat.
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Seminare

SEMINARE 1. HALBJAHR 2021

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

wir wissen nicht, in welcher Form  
uns die Pandemie als Träger noch Fort-
bildungen in Präsenzform erlauben 
wird. Dieses gilt es abzuwarten (bei 
Redaktionsschluss noch keine weiter-
gehenden Informationen).

Es ist uns aber gelungen, mit dem ei-
nen oder anderen Referenten zu ver-
abreden, dass die Seminare auch on-
line durchgeführt werden.

Von daher möchten wir Euch bitten, 
entsprechend Euren Bedürfnissen, 
das Seminar auszusuchen und Euch 
anzumelden. So bekommt Ihr dann 
über die Geschäftsstelle des Saat e. V. 
die Mitteilung, ob dieses in Präsenz- 
oder in Online-Version durchgeführt 
wird.

Wir hoffen aber, dass wir uns alle bald 
in Präsenzform treffen können. 
Bis dahin verbleibe ich
mit den besten Wünschen
__	Hubert Baalmann, Gewerkschafts­

sekretär/Dipl. Jurist im Auftrage des 
Saat e. V.

 

März

	 15.03.2021	 Kühlungsborn	 Betriebliches Eingliederungs-	 16.
			   management (BEM)

	 16.03.2021	 Hamburg	 Teilzeit- und Befristungsgesetz 	 11.1 
			   und Pflegezeitgesetz 

17.-	18.03.2021	 Lübeck	 Allg. Aufgaben d. Mitarbeitervertretung	 3.

	 22.03.2021	 Usedom	 BEM bei psychischen Erkrankungen	 17.	

	 25.03.2021	 Hamburg	 Einigungsstelle nach § 36a MVG-EKD	 10.1	

26.-	27.03.2021	 Stadtallendorf	 Psychisches Wohlbefinden am	 13.1
			   Arbeitsplatz

April

22.-	23.04.2021	 Stadtallendorf	 AVR Diakonie Kurhessen-Waldeck	 12.1	

28.-	29.04.2021	 Kassel	 Einfühlsame Kommunikation – Teil 1	 6.2	

	 29.04.2021	 Hamburg	 Einigungsstelle nach § 36a MVG-EKD	 10.2

Mai

03.-	04.05.2021	 Ratzeburg/	 Rechtsstellung der Mitglieder	 4.
		  Farchau	 einer MAV

	 03.05.2021	 Pritzwalk	 Datenschutz im MAV-Büro 	 20.

	 17.05.2021	 Flensburg	 Datenschutz im SBV-Büro 	 21.

26.-	27.05.2021	 Oldenburg	 Kollegiale Beratung	 8.1

Juni

09.-	10.06.2021	 Hamburg	 Einfühlsame Kommunikation – Teil 2	 7.2

	 15.06.2021	 Kloster Lehnin	Arbeits- und Gesundheitsschutz 	 18.

18.-	19.06.2021	 Frankfurt/M.	 Psychisches Wohlbefinden 	 13.2
		   	 am Arbeitsplatz

	 22.06.2021	 Havelberg	 Die Gefährdungsbeurteilung 	 19.

23.-	25.06.2021	 Warnemünde	 Das MVG in Theorie und Praxis 	 1.

August

18.-	19.08.2021	 Frankfurt/M.	 Kollegiale Beratung	 8.2

September

08.-	09.09.2021	 Fulda	 Einfühlsame Kommunikation – Teil 2	 7.1

20.-	22.09.2021	 Warnemünde	 Mitbestimmen –Mitwirken – 	 2.
		   	 Mitverantworten

24.-	25.09.2021	 Göttingen	 Psychisches Wohlbefinden 	 13.3
		   	 am Arbeitsplatz

Seminar.-Nr.
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VCH-Hotel Morgenland

 Berlin besuchen heißt eigentlich 
auch: mitten in einer quirligen 

Stadt sein zu wollen. Aber seit Anfang 
2020 hat sich einiges geändert, denn 
Berlin ist nicht mehr so quirlig wie sonst, 
und man möchte auch nicht mehr mit-
tendrin sein.

Dies ist die Zeit, die anderen Seiten von 
Berlin zu entdecken: Ein Foto vor dem 
Brandenburger Tor, ohne ganz viele 
fremde Menschen auf dem Foto? Das 
ist jetzt möglich. Genauso wie ein ruhi
ger Spaziergang „Unter den Linden“ 
oder auf dem „Ku’damm“. Oder entde
cken Sie die grüne Seite von Berlin im 
Tiergarten oder im Grunewald, im Bo-
tanischen oder im Bitzer Garten oder 

auch in den Gärten der Welt. Genießen 
Sie wunderschöne Ein- und Ausblicke 
an der Spree oder an der Havel, am Müg
gelsee oder am Wannsee. Oder sind Sie 
schon einmal quer über das Tempelho-
fer Feld und damit über eine Lande-
bahn gelaufen? Und durch die East Side 
Gallery und die vielen Murals, das sind 
die großen Gemälde, die ganze Häuser-
wände bedecken, ist sogar Kunstgenuss 
unter freiem Himmel möglich.

Entdecken Sie doch einfach in diesen 
anderen Zeit ein anderes Berlin.

Passend zu der jetzigen Situation liegt 
das VCH-Hotel Morgenland inmitten des 
grünen Stadtteils Lichterfelde im Sü-
den Berlins. Und ist mit allen Verkehrs-
mitteln schnell und bequem zu errei-
chen. 

In ruhiger Umgebung gelegen, bietet das 
VCH-Hotel Morgenland den idealen 
Rahmen für Übernachtungen, Semina-
re und Feierlichkeiten.

Ausgeschlafen christlich

Das VCH-Hotel Morgenland strahlt auf 
den ersten Blick etwas Besonderes aus. 
Es ist ein Ort zum Wohlfühlen – unauf-
dringlich, freundlich, ruhig und mit wohl
tuendem Ambiente.

Seit über einem Jahrhundert steht der 
Name „Haus Morgenland“ für Gastlich
keit, Freundlichkeit, Service und Behag
lichkeit. Als Stammsitz der Morgenlän-
dischen Frauenmission war das Haus 
in allen Zeiten ein Ort geistiger Arbeit, 
internationaler Begegnung und Kom-
munikation.

Das VCH-Hotel Morgenland liegt inmitten des grünen Stadtteils Lichterfelde im Süden 
Berlins. Es ist mit allen Verkehrsmitteln schnell und bequem zu erreichen. 
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Das VCH-Hotel Morgenland ist ein Ort zum Wohlfühlen 
– unaufdringlich, freundlich, ruhig und mit wohltuen
dem Ambiente.

Freundlich – kompetent – verantwortungsvoll

Die Menschen, die das Haus besuchen und die Men
schen, die für die Dienstleistung stehen, verdienen 
besondere Aufmerksamkeit.

Das VCH-Hotel Morgenland wird als Integrations-
betrieb geführt und beschäftigt auch Menschen mit 
Behinderung. Mit Ihrem Aufenthalt unterstützen 
Sie diese diakonisch-sozialpädagogische Arbeit und 
die Schaffung von Arbeitsplätzen für schwerbehin-
derte Menschen. n

Weitere Informationen/Links:
__	Das 3* Hotel Morgenland ist Mitglied in der VCH-

Hotelkooperation www.vch.de
__	Die Mitglieder der Kirchengewerkschaft erhalten 

für die Übernachtungen in allen VCH-Hotels Son-
derpreise. 
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Notizblocks Hardcover Softcover Folder Kalender 
Mailing Textildruck Digitaldruck Offsetdruck Ein-
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Softcover Folder Kalender Mailing Textildruck Di-
gitaldruck Offsetdruck Einladungskarten SD-Sätze 
Visitenkarten Broschüren Briefpapier Flyer Plaka-
te Notizblocks Hardcover Softcover Folder Kalen-
der Mailing Textildruck Digitaldruck Offsetdruck 
Einladungskarten SD-Sätze Visitenkarten Broschü-
ren Briefpapier Flyer Plakate Notizblocks Hard-
cover Softcover Folder Kalender Mailing Textil-
druck Digitaldruck Offsetdruck Einladungskarten 
SD-Sätze Visitenkarten Broschüren Briefpapier 
Flyer Plakate Notizblocks Hardcover Softcover 
Folder Kalender Mailing Textildruck Digitaldruck 
Offsetdruck Einladungskarten SD-Sätze Visi-
tenkarten Broschüren Briefpapier Flyer Plakate 
Notizblocks Hardcover Softcover Folder Kalender 
Mailing Textildruck Digitaldruck Offsetdruck Ein-
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Glückstädter Werkstätten
Betriebsstätte DwerWerk
Emmy-Noether-Str. 9 | 25524 Itzehoe
T  04821 | 6854-13  |  F  04821 | 6854-28
stefan.kuhr@glueckwerk.de
www.glueckstaedter-werkstaetten.de

Ihr  
Printmedien- 
Partner
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Mitglied Mitglied stellvertretendes

Dr. Volker Knöppel

Wilhelmshöher Allee 330

34131 Kassel

Dr. jur. Hans Helmut Horn

Hummelweg 54

34125 Kassel

Petra Hegmann

Auf der Burg 9

35066 Frankenberg

Dr. Frank Hofmann

Kirchplatz 2

36251 Bad Hersfeld

Mitglied stellvertretendes Mitglied  

Andreas Klenke

Heinrich-Wimmer-Str. 4

34131 Kassel

Uwe Schmidt

Sandweg 1

34576 Homberg

Ulrich Faß-Gerold

Auf den Hüften 4

34519 Diemelsee-Flechtdorf

Judith Kremer

Heinrich-von-Bibra Platz 14

36037 Fulda

Berichtigung und Vervollständigung der Besetzung des 
Schlichtungsausschusses nach dem Kirchengesetz  
über das Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse 
der Mitarbeitenden im kirchlichen Dienst 

Kassel, den 11. November 2020 Landeskirchenamt
__	Dr. Knöppel, Vizepräsident

1. Vertreter der Dienstnehmerseite:

2. Vertreter der Dienstgeberseite:

Die Arbeitsrechtliche Kommission hat in ihrer Sitzung am 26. August 2020 gemäß § 16 Absatz 4 des 
Kirchengesetzes über das Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeitenden im kirch-
lichen Dienst (Arbeitsrechtsregelungsgesetz – ARRG. EKKW) vom 26. April 2013 (KABl. S. 73) für die 
Amtszeit der amtierenden Arbeitsrechtlichen Kommission bis zum 31. Juli 2024

Frau Richterin am Arbeitsgericht
Dr. Esther Graf
Ständeplatz 19
34117 Kassel
zur Vorsitzenden des Schlichtungsausschusses nach dem Arbeitsrechtsregelungsgesetz gewählt.

Als stellvertretender Vorsitzender wurde
Herr Richter am Verwaltungsgericht
Dr. Günther Schnell
Goethestraße 41-43
34119 Kassel
in der Sitzung der Arbeitsrechtlichen Kommission am 28. Oktober 2020 gewählt.

Nach den vorgenommenen Wahlen und Benennungen gehören dem neu gebildeten Schlichtungsaus-
schuss für die Zeit bis zum 31. Juli 2024 als Beisitzende an:



Filialdirektion Nord 
Steinbeker Berg 3 . 22115 Hamburg 
Telefon 040 23804343
fd-nord@vrk.de . vrk.de  

Folgen Sie uns

vrk.de/premium-rente
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LV Baden

Was lange währt  
wird endlich gut…
Kirchliche Entgeltordnung (Anlage 2 AR-M): Abschnitt 21 neu gefasst  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der sozialen Arbeit in Diakonischen  

Werken der Stadtkirchen- und Kirchenbezirke und Diakonieverbänden

gütung für die Mitarbeitenden in den Dia­
konischen Werken beschlossen. Leider ist die 
Refinanzierung der kirchlichen Vergütung 
durch die öffentliche Hand insbesondere 
in der Projektarbeit nicht gesichert. Es ist 
Aufgabe der Landeskirche und ein Zeichen 
ihrer Wertschätzung von Sozialer Arbeit, 
diese in den Diakonischen Werken durch 
höhere Finanzzuweisungen zu gewähr­
leisten und damit sicherzustellen, dass die 
Evangelische Kirche und ihre Diakonie ihr 
Angebot an Hilfe, Beratung und Unter­
stützung aufrechterhalten kann.

Für dieses Anliegen setzt sich die Arbeits-
rechtliche Kommission in der Synode 
aktiv ein. n
__	Wolfgang Lenssen, Landesverband  

Baden

Nachzulesen ist die neue Regelung unter: 
https://www.kirchengewerkschaft-baden.
de/infothek/ab21.htm
oder: https://is.gd/HZxClz

Seit Januar 2015 befasste sich die Ar
beitsrechtliche Kommission der Evange
lischen Landeskirche in Baden und ihrer 
Diakonie (ARK) mit der Frage, wie die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
sozialen Arbeit in Diakonischen Werken 
der Stadtkirchen- und Kirchenbezirke 
und Diakonieverbänden refinanzierbar, 
den heutigen Anforderungen gemäß und 
vergleichbar mit den anderen kirchlichen 
und diakonischen Berufsgruppen vergü
tet werden sollen.

In einer Arbeitsgruppe der ARK, welche 
sich gefühlt 100-mal getroffen hat, konn-
te zuletzt doch eine Vorlage erarbeitet wer-
den, welche in der Dezembersitzung der 
ARK einstimmig (!) beschlossen wurde. 
Danach verbleiben alle Mitarbeitenden 
in den örtlichen Diakonischen Werken 
in der Entgeltordnung des TVöD-Bund 
allgemeiner Teil (diskutiert worden war 
die Anwendung des Tarifvertrags S+E 
des TVöD).

Neu aufgenommen wurden die „sons
tigen Beschäftigten“, welche bislang we-
gen Fehlens der Qualifikation zur Sozi-

alarbeiterin/Sozialpädagogin und zum 
Sozialarbeiter/Sozialpädagogen nicht 
unter den Abschnitt 21 gefallen sind. Da-
mit konnte eine Gleichstellung zwischen 
den Mitarbeitenden (mit und ohne staat
liche Anerkennung) in den Dienststel-
len hergestellt werden.

Zudem wurden die Leitungs- und Füh-
rungsebene differenzierter und ange-
messener geregelt. So bleibt zu hoffen, 
dass sich die neuen Regelungen in ver-
stärktem Interesse zur Übernahme von 
Verantwortung in der sozialen Arbeit nie-
derschlagen.

Durch diesen Beschluss kann es in den 
örtlichen Diakonischen Werken je nach 
Personalstruktur und übernommenen 
oder künftig angestrebten Projekten zu 
einer finanziellen Mehrbelastung füh-
ren. Daher hat die ARK mit Verabschie-
dung dieser Arbeitsrechtsregelung einen 
Begleitbeschluss mit folgendem Wort
laut verabschiedet:
Die Arbeitsrechtliche Kommission hat als 
besonderes Zeichen der Wertschätzung der 
Sozialen Arbeit eine auskömmliche Ver­
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Datum Diakonie Hessen Diakonie-

stationen 

Kurhessen-

Waldeck

Altenhilfe 

Hessen und 

Nassau

Kirchengewerkschafts-

mitglieder

01.04.2021 Lineare Erhöhung 

+1,4 %  

1 Entlastungstag

+ 1 Urlaubstag

01.10.2021 Lineare 

Erhöhung 

+1,8%

Lineare 

Erhöhung +1,4%

1,4 % Gehaltssteigerung, 1 Ausgleichstag  
und 1 Urlaubstag mehr für Mitglieder der  
Kirchengewerkschaft in der Diakonie Hessen!

Für den ARK Ausschuss Landesverband Hessen:
__	Markus Karger
__	Joachim Heinisch
__	Jens Kretschmer
__	Burkhard Schops

Bei den Entgeltverhandlungen mit den DienstgebervertreterInnen der arbeitsrecht-
lichen Kommission in der Diakonie Hessen am 17.12.2020 konnten wir für die 
Laufzeit von 11 Monaten ab dem 01.04.2021 eine Entgeltsteigerung von +1,4 % 
sowie einen „Entlastungstag 2021“ erreichen.

Darüber hinaus erhalten Mitarbeitende, die im Anwendungsbereich der Arbeitsver
tragsrichtlinen (AVR) Kurhessen-Waldeck und Hessen-Nassau (Diakonie Hessen) 
arbeiten und Mitglied der Kirchengewerkschaft oder des Verbandes der kirchli-
chen MitarbeiterInnen Hessen (VKM) sind, einen zusätzlichen Urlaubstag im Jahr 
2021!

Die Mitarbeitenden der Diakoniestationen im Anwendungsbereich der AVR.KW 
erhalten ab dem 1. Oktober 2021 eine weitere Erhöhung von 1,8 %. 

Die Mitarbeitenden der Pflegeeinrichtungen im Anwendungsbereich der AVR.HN 
sowie die Mitarbeitenden der stationären Altenhilfe im Anwendungsbereich der 
AVR.KW erhalten eine weitere Erhöhung um 1,4 % ebenfalls zum 1. Oktober 2021.

Die Covid-19-Epidemie hat uns alle in diesem Jahr vor besondere Herausforderun-
gen gestellt. Um das zu honorieren, haben wir den Entlastungstag erstritten. 

Die neuen Tabellenwerte haben eine feste Bindungswirkung (Laufzeit) bis zum 
28. Februar 2022.



BKK Diakonie
Königsweg 8 | 33617 Bielefeld | Telefon: 0521.329876-120 
Fax: 0521.329876-190 | E-Mail: info@bkk-diakonie.de
www.bkk-diakonie.de

Social Media

GesundheitsCampus 
der BKK Diakonie 
Gesundheit in sozialen Berufen – 
Stärken. Fördern. Verbessern.

Ein Angebot der

Viele Informationen rund um das Thema Gesundheit finden Sie ...

... unter www.gesund-sozial-arbeiten.de
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Schlichtungsausschuss  
hat beschlossen

Rufbereitschaft in der  

stationären Altenheimpflege­

einrichtungsseelsorge

Wenn Diakon:innen der Evangelischen 
Landeskirche in Baden im kirchenge-
meindlichen Einsatz mit stationärer Al
tenheimpflegeeinrichtungsseelsorge 
beauftragt sind und eine reguläre Rufbe
reitschaft eingerichtet wird, gelten für 
diese Mitarbeitenden ab 1. Januar 2021 
die Regelungen wie für die in der Kli-
nikseelsorge eingesetzten Diakon:in
nen: § 4 Nr. 8 Abs. 2 Arbeitsrechtsrege-
lung für Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter.

In Abänderung des im TVöD im § 8 vor-
gesehenen finanziellen Ausgleichs für 
Rufbereitschaft kann der Ausgleich durch 
eine Dienstvereinbarung geregelt wer-
den. Wird davon kein Gebrauch gemacht, 
so sind die Rufbereitschaften auf zwölf 
Wochen jährlich begrenzt. Für jede Wo-
che Rufbereitschaft erhalten die Mitar-
beitenden 1/4 Tag Zusatzurlaub (somit 
jährlich max. drei Tage). 

Für die Arbeitsleistung innerhalb der 
Rufbereitschaft wird die Zeit jeder ein-
zelnen Inanspruchnahme einschließ-
lich der hier vorgesehenen Wegezeit je
weils auf die volle Stunde gerundet und 
in die doppelte Zeit für Zeitausgleich um-
gewandelt.

Dies hat die Arbeitsrechtliche Kommis-
sion auf ihrer zweiten Skype-Sitzung 
am 29. Juli 2020 beschlossen. n

__	Wolfgang Lenssen, Landesverband  
Baden

Bei der Frage, wie im Bereich der Anwender der Arbeitsvertragsrichtlinien 
der Diakonie im Bereich der Diakonie Baden mit der Frage zu verfahren 
ist, wann bei Vorliegen eines Dienstplans Mehrarbeit automatisch Über-
stunden sind, konnte sich die Arbeitsrechtliche Kommission der Evange-
lischen Landeskirche in Baden und ihrer Diakonie nicht einigen. Auch der 
Vermittlungsvorschlag des Schlichtungsausschusses bekam nicht die er-
forderliche Mehrheit. (Siehe Artikel auf Seite 19 in der „Kirchengewerkschaft 
Info“ 3/2020)

So hat der Schlichtungsausschuss bereits am 22. September 2020 beschlos-
sen:
„Bei Teilzeitbeschäftigten tritt bei der Zuschlagsberechnung anstelle der 
regelmäßigen Arbeitszeit des § 9 Abs. 1 die individuell vereinbarte regelmä
ßige Arbeitszeit, wobei die Grundsätze der Berechnung sowie des Ausglei-
ches von Überstunden entsprechend der diesbezüglichen Vorgaben der 
AR-AVR d. Badischen Landeskirche i. d. F. v. 5. Februar 2003, zuletzt geän-
dert am 5. Dezember 2018 anzuwenden sind.“

Dies ist genau der Sachverhalt, welchen die Dienstnehmerseite beantragt 
hatte – ein schöner Erfolg! n
__	Wolfgang Lenssen, Landesverband Baden

–––––––––––––––––––––––––

Auch die Mitarbeitenden in der Kirchenmusik  

arbeiten in den Abendstunden

Dies haben die Mitglieder der Dienstgeberseite der Arbeitsrechtlichen 
Kommission der Evangelischen Landeskirche und ihrer Diakonie (ARK) 
nach über zweijährigen Verhandlungen zur Kenntnis genommen und 
damit einer kirchlichen Sonderregelung zum § 8 TVöD gemeinsam mit 
den Mitgliedern der Dienstnehmerseite einstimmig zugestimmt.

Ab 1. Januar 2021 erhalten auch die Mitarbeitenden in der Kirchenmusik 
das pauschale Entgelt für die Sonderform der Nacht- und Samstagsarbeit 
in Höhe von derzeit monatlich 78,14 Euro.

Jederzeit kann jedoch erklärt werden, dass anstatt der Pauschale die Rege-
lungen des TVöD § 8 Abs. 1 Satz 1 und 2 Buchstaben b) und f) (das ist die 
Einzelfallabrechnung) gewählt wird.

Diese Regelung gilt ab 1. Januar 2019 schon für Gemeindediakoninnen 
und -diakone sowie Jugendreferentinnen und -referenten, war allerdings 
bis 31. Dezember 2020 zur Erprobung befristet.

Da nur ganz wenige Kolleg:innen die „Spitzabrechnung“ gewählt haben, 
konnte die Richtigkeit und der Erfolg dieser Regelung zur Kenntnis ge-
nommen und die Befristung aufgehoben werden. n
__	Wolfgang Lenssen, Landesverband Baden
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Die Antragstellerin ist die Dienststellen-
leitung des Evangelischen Oberkirchen
rats in Karlsruhe (im Folgenden: EOK), 
die Antragsgegnerin die im EOK gebil-
dete Mitarbeitervertretung (MAV). 
Mit einem Formular „EOK-Personalver
waltung für die MAV mit der Bitte um 

Zustimmung“ beantragte die Antragstel-
lerin am 16. September 2020 die Zustim-
mung der MAV und führte zur Begrün-
dung aus, dass Herr XXXX im Referat 1 
mit einem Beschäftigungsumfang von 
100 % befristet bis zum 31.12.2024 ein-
gestellt werden soll. Er sei in die EG 11 
Stufe 6 TVöD eingruppiert. Begründung 
für die Stufe sei die Stufenübernahme 
der VBL. Zusätzlich erhalte er einen Zu-
schlag gemäß § 16 Abs. 6 TVöD in Höhe 
von 600 Euro befristet bis zum 31.12.2024. 
Dieser Zuschlag sei aufzehrbar durch 
allgemeine Tarifsteigerungen oder Än-
derungen in seiner Eingruppierung. 
Wegen der weiteren Ausführungen wird 
auf das ausgefüllte Formular vom 
16.09.2020 Bezug genommen. 
Die MAV beschloss in ihrer Sitzung am 
22.09.2020, dem Antrag nicht zuzustim-
men und teilte das der Antragstellerin 

Kirchengerichtliche Schlichtungsstelle der  
Evangelischen Landeskirche in Baden 
AZ: 1Sch 27/2020 • Beschluss

GRÜNDE 

nn	 I. 
Die Beteiligten streiten über das Zustim
mungsverweigerungsrecht der MAV bei 
der Einstellung und der Eingruppierung 
eines Mitarbeiters. 

Zur Deckung des Perso
nalbedarfs oder zur  
Bindung von qualifizier-
ten Fachkräften kann 
Beschäftigten abwei-
chend von der tarifver-
traglichen Einstufung  
ein bis zu zwei Stufen  
höheres Entgelt ganz 
oder teilweise vorweg  
gewährt werden.In der Schlichtungssache zwischen

n	Evangelischer Oberkirchenrat in Karlsruhe, vertreten durch Blumenstraße 
1-7, 76133 Karlsruhe – Antragstellerin –

gegen
n	Mitarbeitervertretung des Evangelischen Oberkirchenrats Karlsruhe, vertr. 

d. Blumenstraße 1-7, 76133 Karlsruhe – Antragsgegnerin – Verf.-Bev.: Rechts-
anwälte

wegen Feststellung
__	hat die 1. Kammer der Kirchengerichtlichen Schlichtungsstelle der Evangeli

schen Landeskirche in Baden durch ihren Vorsitzenden, Richter am Landesso
zialgericht Brändle, sowie die Beisitzer Frau Busch-Wagner und Herr Lenssen 
aufgrund mündlicher Verhandlung am 25. November 2020 beschlossen: 

 4Es wird festgestellt, dass der Mitarbeitervertretung bei dem Evangelischen 
Oberkirchenrat in Karlsruhe kein Grund zur Verweigerung der Zustimmung 
zur Einstellung und zur Eingruppierung von Herrn XXXX zusteht.
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mit Schreiben vom 24.09.2020 mit. Zur 
Begründung führte sie darin aus, dass 
sie keine Gründe für die Zahlung des 
Zuschlags sehe und eine erneute Aus-
schreibung der Stelle befürworte. Die 
Zulage bewertete die MAV als problema
tisch hinsichtlich der wirtschaftlichen 
Gegebenheiten und aus Gründen der 
Gleichbehandlung der Mitarbeitenden. 
Da bei der internen Stellenausschrei
bung die Möglichkeit einer Zulage nicht 
vorgesehen gewesen sei, sei hinsichtlich 
der Personalförderung eigener Mitarbei-
tenden eine wesentliche Abweichung vom 
Gleichheitsgrundsatz gegeben, die zu 
einer Störung des Betriebsfriedens füh-
ren könnte. 
Am 30. September 2020 hat die Antrag-
stellerin die Kirchengerichtliche Schlich
tungsstelle angerufen. 

Sie vertritt die Auffassung, dass kein Zu-
stimmungsverweigerungsgrund für die 
MAV gegeben sei. Tatsachen für eine Be-
sorgnis der Störung des Betriebsfrie-
dens seien nicht ersichtlich. Die gewähr
te Zulage sei von § 16 Abs. 6 TVöD ge-
deckt und ihre Zahlung habe sich im 
Vorstellungsgespräch ergeben; sie sei 
erforderlich gewesen als zusätzliches 
Attraktivitätsmerkmal, um Herrn XXXX, 
den einzigen qualifizierten Bewerber, 
zu einem Stellenwechsel zu bewegen.

__	Die Antragstellerin beantragt (sinnge-
mäß), festzustellen, dass der Mitarbei-
tervertretung bei dem Evangelischen 
Oberkirchenrat in Karlsruhe kein 
Grund zur Verweigerung der Zustim-
mung zur Einstellung und zur Eingrup-
pierung von Herrn XXXX zusteht. 

__	Die Antragsgegnerin beantragt, den 
Antrag zurückzuweisen. 

__	Die Antragsgegnerin meint, dass die 
Einstellung mit einer Zulage einen 
Rechtsverstoß darstelle. Die Bereichs
leitungsstellen bewegten sich in EG 
9-12, durch die Zulage bewege sich 
das Entgelt jedoch in EG 13. Dies füh-
re zu einer Umgehung des synodal 
beschlossenen Stellenplans. Zudem 
habe die Antragstellerin ihr Ermes-
sen fehlerhaft ausgeübt, als sie sich 
für die Gewährung einer Zulage ent-
schieden habe. 

nn	 II. 
Streitgegenstand ist die Zustimmungs-
verweigerung der MAV im Hinblick auf 
die Einstellung und die Eingruppierung 
des Herrn XXXX. Aus der Begründung 
des Formulars vom 16.09.2020 ergibt 
sich, dass die Antragstellerin für beide 
Mitbestimmungsangelegenheiten um 
die Zustimmung bei der MAV nachge-
sucht hat. Entsprechend hat sie in ihrer 
Antragsschrift vom 30.09.2020 ihren An-
trag unter expliziter Nennung von § 42a) 
und § 42c) MVG entsprechend inhaltlich 
begründet. In der mündlichen Verhand-
lung hat die Antragstellerin klargestellt, 
dass sich ihr Antrag sowohl auf die Ein-
stellung als auch auf die Eingruppierung 
beziehe. Der so ausgelegte Antrag ist 
sachdienlich, § 62 MVG i.V. m. §§ 80 Abs. 2, 
46 Abs. 2 ArbGG i.V.m. § 139 Abs. 1 S.2 ZPO. 

1.	 Der zulässige Antrag ist begründet. 
1.1.	Der Antragsgegnerin steht kein 

Grund zur Verweigerung der Zu-
stimmung zur Einstellung von Herr 
XXXX zu. 

Die MAV hat nach § 42a) MVG ein ein-
geschränktes Mitbestimmungsrecht 
bei der Einstellung. Sie darf ihre Zu-
stimmung gemäß § 41 Abs. 1 MVG nur 
verweigern, wenn 

a)	 die Maßnahme gegen eine Rechts-
vorschrift, eine Vertragsbestim-
mung, eine Dienstvereinbarung, ei-
ne Verwaltungsanordnung, eine 
andere bindende Bestimmung oder 
eine rechtskräftige gerichtliche Ent-
scheidung verstößt, 

b)	 die durch Tatsachen begründete Be-
sorgnis besteht, dass der oder die 
durch die Maßnahme betroffene 
oder andere Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen benachteiligt werden, 
ohne dass dies aus dienstlichen 
oder persönlichen Gründen gerecht-
fertigt ist, 

c)	 die durch Tatsachen begründete Be-
sorgnis besteht, dass eine Einstel-
lung zur Störung des Friedens in 
der Dienststelle führt. 

Einen Rechtsverstoß hat die MAV in ih-
rer Begründung der Zustimmungsver-
weigerung zur Einstellung nicht gel-
tend gemacht. Ein solcher ist auch nicht 
ersichtlich. Insbesondere bestand hier 
keine Rechtspflicht, die Stelle mehrfach 
intern auszuschreiben oder auf die Mög-
lichkeit einer Zulagengewährung hin-
zuweisen. 
Es sind von der MAV auch keine Tatsa-
chen vorgetragen worden, die eine Be-
sorgnis der ungerechtfertigten Benach- >>>

Die MAV hat nach § 42a) MVG ein  
eingeschränktes Mitbestimmungsrecht 
bei der Einstellung.
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teiligung begründen könnten. Die blo-
ße Vermutung, dass durch die Einstel-
lung eines Mitarbeiters, dem eine Zula
ge bezahlt werde, sich andere Mitarbei
ter benachteiligte fühlen könnten, reicht 
als Verweigerungsgrund nicht aus. Glei-
ches gilt für § 41 Abs. 1 c) MVG, der eben-
falls einen Tatsachenvortrag erfordert. 
Die Besorgnis kann dabei nur auf be-
stimmte Tatsachen gestützt werden, die 
sich auf früheres Verhalten und die 
Persönlichkeit des Einzustellenden be-
ziehen. Solche sind nicht vorgetragen. 
Eine aus Sicht der MAV bestehende 
„Problematik“ reicht nicht aus, um ei-
ner Einstellung die Zustimmung zu 
verweigern. 

1.2.	Der Antragsgegnerin steht auch 
kein Grund zur Verweigerung der 
Zustimmung zur Eingruppierung 
von Herr XXXX zu. Auch bezüg-
lich dieses eingeschränkten Mitbe-
stimmungsrechts aus § 42c) MVG 
gilt die oben zitierte Regelung der 
abschließend aufgezählten Zustim-
mungsverweigerungsgründe des 
§ 41 Abs. 1 MVG. 

Herr XXXX ist in EG 11 Stufe 6 eingrup
piert. Dies ist rechtlich zutreffend und 
zwischen den Beteiligten auch nicht 
streitig. Gründe für ein Zustimmungs-
verweigerungsrecht sind daher nicht 
gegeben. 

Die Gewährung der Zulage an Herrn 
XXXX in Höhe von 600 Euro unterliegt 
nicht dem eingeschränkten Mitbestim-
mungsrecht der MAV. 
Bei der gewährten Zulage in Höhe von 
600 Euro handelt es sich um eine indi-
viduelle Zulage. Nur bei einer tariflichen 
Zulage besteht ein Mitbestimmungsrecht 
der MAV (Baumann-Czichon/Gathmann/ 
Germer; MVG.EKD; 4. Aufl. § 42 RN.57; 
Fey, Rehen, MVG-EKD Praxiskommen-
tar, Stand August 2020, § 42 Rn.50). 
Nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 AR-M findet im 
vorliegenden Fall der TVöD-Bund An-
wendung. § 16 Abs. 6 TVöD-Bund lautet:
(6)	1	Zur Deckung des Personalbedarfs 

oder zur Bindung von qualifizier-
ten Fachkräften kann Beschäftig-
ten abweichend von der tarifver-
traglichen Einstufung ein bis zu 
zwei Stufen höheres Entgelt ganz 
oder teilweise vorweg gewährt 
werden.

	 2	Beschäftigte mit einem Entgelt der 
Endstufe können bis zu 20 v. H. 
der Stufe 2 zusätzlich erhalten.

	 3	Beide Zulagen können befristet 
werden. 

	 4	Sie sind auch als befristete Zulagen 
widerruflich und gelten als Tabel-
lenentgelt gemäß § 15. 

Die Gewährung einer Zulage nach § 16 
Abs. 6 TVöD-Bund steht im Ermessen 
des Arbeitgebers bzw. Dienstgebers. Sol-

che Regelungen, die dem Dienstgeber 
Ermessen einräumen, können für sich 
allein betrachtet nicht mitbestimmungs
pflichtig im Rahmen des § 42c) MVG sein. 
Denn im Rahmen des eingeschränkten 
Mitbestimmungsrechts bei der Eingrup
pierung soll eine Mitbeurteilung bei 
der Rechtsanwendung der Eingruppie-
rungsvorschriften stattfinden und keine 
Mitgestaltung. Eine Kontrolle der Er-
messensentscheidung des Dienstgebers 
durch die MAV auf Ermessensfehler, 
etwa nach dem Vorbild des § 114 VwGO, 
ist nicht vom Mitbestimmungsrecht 
des § 42c) MVG umfasst. Nur wenn der 
Dienstgeber allgemeine Grundsätze zur 
Gewährung solcher Zulagen erlassen 
hätte, würde sich das Mitbestimmungs-
recht der MAV bei der Eingruppierung 
auf deren Einhaltung erstrecken (vgl. 
BVerwG, Beschluss vom 13.10.2009, 6 
P 15/08). Dies ist vorliegend nicht der 
Fall. Die Gewährung der Zulage basiert 
auf einer Ermessensentscheidung der 
Antragstellerin im vorliegenden Einzel-
fall. 

1.2.	Damit war für die Kammer antrags-
gemäß nach § 60 Abs. 5 S.1 MVG 
festzustellen, dass der MAV kein 
Grund zur Verweigerung der Zu-
stimmung zur Einstellung und zur 
Eingruppierung von Herrn XXXX 
zustand. Mit dieser Feststellung gilt 
die Zustimmung der MAV zur Ein-
stellung und zur Eingruppierung als 
ersetzt, § 60 Abs. 5 S.2 MVG. 

2.	 Eine Kostenentscheidung ist ent-
behrlich, § 61 Abs. 9 MVG. 

3.	 Gegen diesen Beschluss kann die 
Antragsgegnerin entsprechend der 
nachfolgenden Rechtsmittelbeleh-
rung Beschwerde gemäß § 63 Abs. 1 
MVG einlegen. Die Beschwerde be-
darf gemäß § 63 Abs. 2 MVG der An-
nahme durch den Kirchengerichts-
hof der Evangelischen Kirche in 
Deutschland. n

>>>

Nur bei einer tariflichen Zulage besteht 
ein Mitbestimmungsrecht der MAV.
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